
Allgemeine Reisebedingungen

Für den reibungslosen Ablauf und die Organisation Ihrer Reise ist es 
erforderlich, dass Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
aufmerksam lesen und akzeptieren. Die Reise- und Zahlungsbedin-
gungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und Select 
Luxury Travel GmbH, im Folgenden SELECT genannt. Sie ergänzen die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a ff. BGB und sind auf der Grund-
lage der Empfehlung des DRV (Deutscher ReiseVerband e. V.) erstellt 
worden. Mit Ihrer Buchung bei uns erkennen Sie diese AGB an. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages oder 
dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur Folge.
 
1. Abschluss des  Reisevertrages
Sonderfall Reisevermittlung: Vermittelt SELECT ausdrücklich in frem-
dem Namen Reiseprogramme fremder Veranstalter oder einzelne 
Fremdleistungen wie Kreuzfahrten, Flüge, Mietwagen, Reiseversi-
cherungen etc., so richten sich Zustandekommen und Inhalt solcher 
Verträge nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
etwaigen Bedingungen des fremden Vertragspartners, soweit die-
se einbezogen wurden. Bei Vermittlung haftet SELECT nur für die 
ordnungsgemäße Vermittlung, nicht für die vertragsgemäße Leist- 
ungserbringung im vermittelten Vertrag selbst.
Mit der Anmeldung bieten Sie SELECT den Abschluss des Reisevertra-
ges verbindlich an. Die Anmeldung der Reise kann mündlich, telefo-
nisch, über das Internet, schriftlich per Fax, per Post oder per E-Mail 
erfolgen. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmel-
dung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der 
Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er 
eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Reisevertrag kommt 
mit dem Zugang der durch SELECT erklärten Vertragsannahme 
zustande. Die Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten Form. 
Angebote von SELECT werden nach bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Da SELECT jedoch bezüglich der Verfügbarkeit der jeweili-
gen Leistungen von Dritten abhängig ist, sind auch individuell erstell-
te Angebote von SELECT unverbindlich. Bei oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss wird SELECT dem Kunden die Reisebestätigung aus-
händigen. Hierzu ist SELECT nicht verpflichtet, wenn die Buchung des 
Kunden weniger als sieben Werktage vor Reisebeginn erfolgt. Neben-
abreden (Änderungen, Ergänzungen, Sonderwünsche usw.) bedürfen 
einer ausdrücklichen Bestätigung von SELECT in Textform. Soweit 
eine ausdrückliche Bestätigung auf der Buchungsbestätigung nicht in 
Textform erfolgt, sind Wünsche aus der Buchungskorrespondenz nur 
als unverbindlicher Wunsch anzusehen, für dessen Erbringung eine 
Gewährleistung nicht übernommen werden kann.

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung und die 
ergänzenden Informationen des Reiseveranstalters für die jeweilige 
Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, 
für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, 
soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Er-
klärung übernommen hat.
c) Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters vom 
Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstal-
ters vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde dem Reiseveranstalter die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reisever-
anstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung 
(Annahmeerklärung) durch den Reiseveranstalter zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem 
Kunden eine Buchungsbestätigung schriftlich oder in Textform über-
mitteln.

1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z. B. Inter-
net) gilt für den Vertragsabschluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechen-
den Internetauftritt erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung 
oder zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine 
entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung 
erläutert wird.
c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig 
buchen“ bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an.
d) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmeldung) 
unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (Eingangsbestätigung).
e) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung 
des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen Anspruch 
des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entspre-
chend seiner Buchung (Reiseanmeldung). Der Vertrag kommt durch

den Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) des Rei-
severanstalters beim Kunden zu Stande, die keiner besonderen Form 
bedarf und telefonisch, per E-Mail, Fax oder schriftlich erfolgen kann. 

1.4. Beförderungsbeschränkungen für schwangere Reisende und 
Kinder auf Kreuzfahrten
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Sicherheitsgründen und 
bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung auf einem 
Schiff folgende Beförderungsbeschränkungen gelten:
Schwangere Reisende, die sich zur Zeit der Einschiffung bis zur 21. 
Schwangerschaftswoche befinden, müssen eine ärztliche Reisefähig-
keitsbestätigung vorweisen. Ab der 22. Schwangerschaftswoche wird 
die Beförderung abgelehnt.
Kinder, die zur Zeit der Einschiffung noch nicht drei Monate alt sind, 
werden nicht befördert. Auf allen Routen mit drei oder mehr aufeinan-
derfolgenden Seetagen gilt für Kinder zum Zeitpunkt der Einschiffung 
ein Mindestalter von zwölf Monaten.
Auf die üblichen Beförderungsbeschränkungen bei Flugreisen wird 
hingewiesen.

2. Bezahlung
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines bei Reisen mit Standard-Stornopauschalen eine Anzah-
lung in Höhe von 25% des Reisepreises zur Zahlung fällig. Bei Reisen 
mit geänderten Stornogebühren (Kreuzfahrten, Flugsafaris, Zugreisen) 
beträgt die Anzahlung 30%, für Sonderangebote und Specials 40% 
des Reisepreises. Die Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr 
aus dem in Ziffer 8 genannten Grund abgesagt werden kann.
2.2. Wählt der Kunde die Zahlung durch Kreditkarte, so erteilt er bei 
Buchung der Reise die Belastungsermächtigung für sein Kreditkarten-
konto. Die An- und Restzahlungen werden entsprechend ihrer Fällig-
keiten abgebucht.
Ab 01.01.2018 entfällt das Kreditkartenentgelt bei Zahlung mit Visa und 
Mastercard, bei Zahlung mit American Express beträgt es weiterhin 2%. 
Der Reiseveranstalter behält sich vor, bei unregulierten Kreditkarten 
ein Kreditkartenentgelt zu erheben.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht 
entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reise-
veranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reise-
vertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß 
Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten.
2.4. Reiseunterlagen werden erst nach der vollständigen Restzahlung 
und Gutschrift auf unserem Konto bzw. nach vollständiger Zahlung 
und Gutschrift des Gesamtpreises auf unserem Konto frühestens 21 
Tage vor Abreise, spätestens aber 10 Tage vor Abreise versandt.

3. Reiseversicherungen
Der Reiseveranstalter vermittelt dem Kunden für seine Reise Versi-
cherungsschutz. Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-/ 
Reiseabbruchsversicherung und einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit empfohlen.

4. Preisanpassung
4.1. Der Reiseveranstalter behält sich ausdrücklich vor, vor Vertrags-
abschluss eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung 
der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie 
Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die 
betreffenden Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung zu 
erklären. Ebenso behält sich der Reiseveranstalter vor, eine Preisanpas-
sung zu erklären, wenn die vom Kunden gewünschte und so ausge-
schriebene Reise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente zu 
höheren Kosten verfügbar ist. Der Kunde wird vor der Buchung auf die 
Preiserhöhung rechtzeitig hingewiesen.
4.2. Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag verein-
barten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern.
a) Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden bei einer auf den Sitzplatz bezoge-
nen Erhöhung den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben 
wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem Reiseveranstal-
ter erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen 
Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisever-
trages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem 
sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert hat.
d) Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur 
Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht einge-
treten und bei Vertragsschluss für den Reiseveranstalter nicht vorher-
sehbar waren.
e) Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der 
Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich zu informieren. Preis- 
erhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Reisende berechtigt ohne  



Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der 
Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die-
sen Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des Reiseveranstalters 
über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Leistungsänderungen
5.1. Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus 
den Leistungsbeschreibungen im Angebot und aus den hierauf 
bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Die im Angebot 
enthaltenen Angaben sind für SELECT bindend. SELECT behält sich 
jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss eine Änderung der An-
gaben zu erklären, über die der Kunde vor Buchung selbstverständlich 
informiert wird.
5.2. Falls eine Reise mit Halb- oder Vollpension ausgeschrieben ist, 
beginnt die angegebene Verpflegung mit dem ersten Abendessen im 
Zielland und endet mit dem Frühstück am letzten Tag im Zielland,so-
fern unter der Rubrik Leistung nichts anderes aufgeführt ist.
5.3. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbar-
ten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben  
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträch-
tigen.
5.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
5.5. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über wesent-
liche Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu informieren.
5.6. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleist- 
ung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurück-
zutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot anzubie-
ten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung 
des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung oder die  
Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu machen.

6. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn / Stornokosten
6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-
treten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter unter der 
unter Ziffer 19 angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise 
über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rück-
tritt schriftlich zu erklären.
6.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht 
an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. 
Stattdessen kann der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht 
von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine 
angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen Reisepreis verlangen.
6.3. Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich 
gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozen-
tualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung 
der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und ge-
wöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt berechnet:
a) Standard-Stornogebühren
Bis zum 31. Tag vor Reisebeginn  25%
ab dem 30. Tag vor Reisebeginn  40%
ab dem 24. Tag vor Reisebeginn  50%
ab dem 17. Tag vor Reisebeginn  60%
ab dem 10. Tag vor Reisebeginn  80%
ab 3. Tag vor Reisebeginn  95%
bei Nichtantritt der Reise  95%          
des Reisepreises.
b) Geänderte Stornogebühren 
(bei Kreuzfahrten, Flugsafaris, Zugreisen)
Bis zum 31. Tag vor Reisebeginn  30%
ab dem 30. Tag vor Reisebeginn  50%
ab dem 24. Tag vor Reisebeginn  60%
ab dem 17. Tag vor Reisebeginn  70%
ab dem 10. Tag vor Reisebeginn  80%
ab 3. Tag vor Reisebeginn  95%
bei Nichtantritt der Reise  95%
des Reisepreises.
c) Geänderte Stornogebühren für Sonderreisen oder Specials
Bis zum 31. Tag vor Reisebeginn  40%
ab dem 30. Tag vor Reisebeginn  60%
ab dem 24. Tag vor Reisebeginn  70%
ab dem 17. Tag vor Reisebeginn  80%
ab dem 10. Tag vor Reisebeginn  95%
bei Nichtantritt der Reise   95%
des Reisepreises.
d) Geänderte Stornogebühren laut jeweiliger Reiseausschreibung

6.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reise-
veranstalter nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihm gefor-
derte Pauschale.
6.5. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit 
der Reiseveranstalter nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwen-
dungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In 
diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen 
und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu beziffern und zu belegen.
6.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen Er-
satzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen 
unberührt.

7. Umbuchungen
7.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziel, des Ortes des Reisean-
tritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht 
nicht.
7.2. Umbuchungswünsche des Kunden können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag 
gemäß Ziffer 6.2 bis 6.5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbu-
chungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungs-
gemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm 
zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonst- 
igen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteili-
ge Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird sich um 
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig uner-
hebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche 
oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung 
des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertra-
ges gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den 
Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leist- 
ungsträgern gutgebrachten Beträge.

10. Kündigung wegen höherer Gewalt 
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung 
im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: „§ 651j:
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer 
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, 
so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den 
Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften 
des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehr-
kosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu 
tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“

11. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Wird eine in der Ausschreibung oder im sonstigen Inhalt des Reise-
vertrages festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so kann 
der Reiseveranstalter bis spätestens am 30. Tag vor Reisebeginn vom 
Reisevertrag zurücktreten.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reisever- 
anstalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu 
machen. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich 
zurück. 

12. Mitwirkungspflichten des Reisenden
12.1. Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende 
Abhilfe verlangen.
Der Reisende ist aber verpflichtet, dem Reiseveranstalter einen auf-
getretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies 
schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein.
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos ist 
oder aus anderen Gründen unzumutbar ist.
Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich der 
Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiselei-
tung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem 
Reiseveranstalter an dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die 
Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. des Reiseveranstalters wird in der 
Leistungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 



unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzu-
erkennen.
12.2. Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Reisender den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der 
in § 651c BGB bezeichneten Art nach § 651e BGB oder aus wichti-
gem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen Unzumutbar-
keit kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemesse-
ne Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn  
Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres, dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird.
12.3. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt der 
Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Scha-
densanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. 
Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die 
Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist 
bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Verspätung inner-
halb 21 Tagen nach Aushändigung zu erstatten. Im Übrigen ist der Ver-
lust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Rei-
seleitung oder der örtlichen Vertretung des Veranstalters anzuzeigen.
12.4. Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen nicht innerhalb der vom Reiseveran-
stalter mitgeteilten Frist erhält.
13. Beschränkung der Haftung
13.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt 
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wird oder 
b) soweit ein Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist.
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben 
von der Beschränkung unberührt.
13.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, Sportver-
anstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistun-
gen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestä-
tigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspart-
ners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass 
sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen 
des Reiseveranstalters sind.
Der Reiseveranstalter haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Reisenden vom aus- 
geschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, 
Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten,
b) wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten des Reisever-
anstalters ursächlich geworden ist.

14. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, Frist, Verjährung
14.1. Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB hat der Reisende  
spätestens innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehe-
nen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen.
14.2. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag,  
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder 
einem Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag.
14.3. Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber dem Reise-
veranstalter unter der unter Ziffer 19 angegebenen Anschrift erfolgen.
14.4. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist ver-
hindert worden ist.
14.5. Die Frist aus 13.1 gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden 
oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit 
Flügen gemäß Ziffer 11.3., wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 
651c Abs. 3, 651d, 651e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. 
Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist bin-
nen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung 
binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen.
14.6. Das Unternehmen SELECT nimmt nicht an einem Streitbeilegungs- 
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

15. Verjährung
15.1. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveran-
stalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzli-

chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reise-
veranstalters beruhen.
15.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in 
einem Jahr.
15.3. Die Verjährung nach Ziffer 14.1 und 14.2 beginnt mit dem Tag, der 
dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der 
Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkann-
ten allgemeinen Feiertag oder einem Sonnabend, so tritt an die Stelle 
eines solchen Tages der nächste Werktag.
15.4. Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende 
oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein.

16. Pass , Visa  und Gesundheitsvorschriften
16.1. Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Union bzw. eines Staates, der nicht zur Europäischen 
Union gehört, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen 
von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt unterrich-
ten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Aus-
kunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in 
der Person des Reisenden (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlo-
sigkeit) vorliegen.
16.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen 
der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche 
Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies 
gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzureichend oder falsch 
informiert hat.
16.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es 
sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten schuldhaft ver-
letzt hat.

17. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den 
Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. 
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht 
fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Kunden die Flugge-
sellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald der Reiseveranstalter 
weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den 
Kunden informieren. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter 
den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle 
angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde 
so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.
Die„Black List“ ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm

18. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstal-
ter zur Verfügung stellt, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, 
soweit es zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Reisevertrages und die Kundenbetreuung erforderlich ist. Der Reiseve-
ranstalter hält bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten die Bestimmungen des BDSG ein.

19. Reiseveranstalter
Select Luxury Travel GmbH 
Suarezstraße 26, 14057 Berlin
Tel. +49 30 69 80 21 90 
Fax +49 30 69 80 21 89
E-Mail: service@select-luxury.travel
Sitz und Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 68143   
Geschäftsführung: Dirk Gowin, Thomas Wiedau 
AG Berlin-Charlottenburg Ust-ID: DE 198 255 457

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages oder 
dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur Folge.


